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Demokratie der Kırche?

Es oll hier VO  \ Demokratie der Kirche die Rede sein Die Überschrift 1STt MI1

Fragezeichen versehen. Dieses Fragezeichen müfßte eigentlich jedes der beiden Sub-
dieses Titels angefügt werden. Denn MIi1tt diesem Titel 1ST nıcht 1L1LUrLr die

oftene un schwierige rage gestellt, ob WI1EC Demokratie ı der Kırche mMOoOS-
lıch un wünschenswert oder vielleicht Oga schon 1ı Umfang gegeben
SCH, sondern auch das Problem, W 4s denn Demokratie ı siıch selber SCH1, unabhängig
von der Kırche, un W as S1C wünschenswert mache. Es 1St selbstverständlich da WITr

diese Z W eitfe Frage hier nıcht beantworten können, obwohl WIFLr uns bewufßrt sınd daß
das eigentliche Thema UNSCICI Überlegungen, also Demokratie gerade der Kıiırche
sehr VO  3 der Beantwortung der anderen Frage abhängt, die hier nıcht gegeben werden
kann, und darum alle NSsere Überlegungen diesem methodischen Mangel leiden
werden Wıe dıe heutigen Schwierigkeiten allen Ländern diesseıits un des
Eısernen Vorhangs ZCI1ISCHN 1ST das, W 4S Demokratie eigentlichen Sınn sein 11
nıcht schon eintach dadurch garantıert dafß C1MN allzemeınes un gleiches Wahlrecht für
alle Erwachsenen, Männer und Frauen, SOgENANNTEN reprasentatıven Demo-
kratie gegeben 1ST Auch hinter der Fassade repraseNtatlıven Demokratie kann
sıch vieles verbergen, alles andere 1ST als wahre Demokratie, un Gesell-
schaft die Dar nıcht üblichen Sınn des Wortes „demokratisch“ verfaßt IST, kann

Umständen viel mehr VO  3 dem gegeben SC1IN, W 4as 1iNe Demokratie durch ıhre
Instıtutionen verwirklichen 111 Aber, WIC gESART WIL können aut Ng Raum
hier nıcht auch noch aut dıe rage nach dem allgemeinen Wesen der Demokratie
sıch nach iıhren verschıedenen Verwirklichungsweisen, Getahren und Depravationen
eingehen Wır ser:zen NUu  — OTaus (weıl ohne e1in Verständnıs des Wortes De-
mokratie nıcht auszukommen 1st), dafß Demokratie JeENE Gestalt Gesellschaf* SC1,

der entsprechend den SONSLIgCEN gEISTISECN kulturellen un gesellschaftlıchen Voraus-
SEtzZUNgeEN der Mitglieder dieser Gesellschaft ein möglichst großer Freiheitsraum für
die einzelnen Glieder dieser Gesellschaft und 489 > möglichst weitgehende aktive Be-
teiligung aller Glieder dieser Gesellschaäft deren Leben un Entscheidungen gewähr-
eistet wırd

dl zunächst CIN15CS Grundsätzliche ZUr Frage Demokratie der Kirche?
n versuchen In z weıten größeren Abschnitt oll CIN1SCS konkreter bedacht
werden hinsichrtlich richtig verstandenen größeren Demokratisierung der
Kirche, wobel die römiısch katholische Kırche Voraussetzung iıhres CISCHCH
dogmatischen Selbstverständnisses verstanden wırd
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Grundsätzliches

Omente VOomn Freiheit und Demokratie 1m Wesen der Kirche

Eıne innerste grundsätzliche Verwandtschaft zwischen dem, W 4as mM1t Demokratie
gemeınt oder garantiert un verwirklıcht werden soll, einerseılts und der Kirche ander-
se1its ergıbt sıch zunächst einma|l daraus, daß die Kirche die Gemeıinschaft der 1ın Frei-
heit Glaubenden und eın und emselben Bekenntnis und ZUu3: Anbetung freı sıch
Vereinenden 1ISt. Die Kirche gründet, verstanden als gesellschaftliche Größe, eın auf
dem fre:en Glauben iıhrer Mitglieder. Natürlich hat auch die Kirche in einer gew1ssen
Analogie A profanen Gesellschaft bestimmte Voraussetzungen, die nıcht durch die
treie Entscheidung iıhrer Glieder, durch die freje Assozuerung als solche konstitmwert
werden, sondern dieser als Bedingung der freien Vergesellschaftung vorausliıegen; das
menschliche Wesen, der Heilswille Gottes, die Erlösung in Jesus Christus, die „Stif-
tung“ der Kırche durch Jesus Christus, dıe grundsätzliche Berufung jedes Menschen 11r
Kirche un die dadurch sıch gegebene „Pfircht ; der Kirche anzugehören. ber Al
das äandert nıchts daran, daß der mündiıge Erwachsene (wır csehen VO  - der Fragé der
Kiındertaufe und den durch diese gegebenen Folgen ab) der Kırche NUuUr auf Grund se1-
15 freien Entschlusses angehört und darum VO  - der Kırche NUur dieser Voraus-
SETZUNg erreicht werden kann. Eıne profane, staatliche Gesellschaf} kennt Zwangsmit-
glieder und gerade dieser Voraussetzung entsteht dann die rage, W1e€e eın mOg-
lichst gyroßer Freiheitsraum und ıne möglichst große freie und aktıve Mitwirkung für
solche Glieder dennoch gewährleistet werden könne. Wiährend also alles Demokrati-
sche 1n der staatlichen Gesellschaft als Gegenbewegung die Zwangsmitgliedschaft
als Vorgegebenheit auftritt, 1St. in der Kirche dıe Vergesellschaftung als C278 nıcht 1Ur

Zıel, sondern schlechthinnige Voraussetzung der kırchlichen Gesellschaft. Letzter Sınn
un etztes Ziel aller Demokratie 1St SOMIt schon Voraussetzung der Kırche Damıt 1St
natürlich nıcht bestritten, da{fß auch 1n der Kirche vermeıdlich un unvermeidlich viel
„Undemokratisches“ z1bt Schon deswegen, weıl die unmündig Getauften VO  3 der
Kirche erst langsam einem freien, selbstverantworteten Entschluß des personalen
Glaubens geführt werden mussen, ohne den eın mündıger Mensch nıcht 1m vollen SınnU Glıed dieser Kiırche se1ın kann. ber das alles andert doch nıchts dem grundlegen-
den Unterschied 7zwischen einer staatlich verftaßten Gesellschaft, die iıne Zwangs-
mitgliedschaft kennt, SAr und praktiziert, und der Kirche, be1 der die Mıt-
gliedschaft 1im mündıgen Menschen 1LUFr durch die freie Glaubenstat konstituiert WOI-

den kann. Schon dadurch 1St eın Moment VO  w Freiheit und Demokratie 1im Grund-
301 der Kirche gegeben, das 1ne weıtere Frage nach Demokratie 1ın der Kirche WAar

nıcht überflüssig macht, aber doch ine solche rage wesentliıch entschärft, SCNAUSO w1e

bei ; sonstigen freien Vergesellschaftungen VO  w Menschen die Frage einer emokrati-
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schen Verfassung ZWarTtr nıcht unmögiich oder sinnlos wird, aber auch nach usweIls der

Erfahrung nıcht jene Schärfe hat w1e bei der staatlıch orga.nisierten Gesellschaft 31:>

Banzcl.
Eın weıteres Moment dogmatischen Wesen der Kirche annn iıne ınnere Ver-

wandtschaft VO  ‚e} Demokratıe oder wenıgstens dem, W as diese gewährleisten will, un
der Kirche verdeutlichen: Das freı Charismatische 1St eın inneres und wesentliches
Moment 1im Selbstverständnis der Kirche. Ile Institutionen, dıe 1ın einer staatliıchen
Gesellschaft als demokratische gedacht und verwirklicht werden, sollen doch den e1in-
zeinen den nötıgen Freiheitsraum sichern, innerhalb dessen sıch die freie Initiative und
Entscheidung der einzelnen un der freien Gruppen ohne Manipulatıon und Planung
VO  ’ seıten der gesellschaftlichen Gewalten enttalten können. Das geschichtlich Neue,
das Ungeplante und Unmanipulierte, ftür das iıne demokratische Verfassung Möglich-
keıit und Raum einräumen soll,; heißt autf der Ebene der Kirche das Charismatıische, das
der Kirche durch den freı waltenden Geılst Gottes geschenkt wird. Nun 1St ZW ar durch
die Verfassung der Kırche, durch das Institutionelle ihr, noch nıcht ıne absolute
Garantıe gegeben, daß dieses Charismatische immer und 1n jedem Fall die nötige Ent-

faltungsfreiheit tatsächlich ın der Kirche findet Im FEinzelfall kann durchaus das
Gegenteıil eintreten: Institution und Amt können das Charismatische behindern un
unterdrücken, biblisch gesprochen: den Geıist auslöschen. ber 1st doch eın Doppeltes

SagcCch..
Erstens erkennt die Kirche dieses Charismatische als eın inneres Wesensmoment

ihr selbst Sıe 111 gar nıcht dıe totalıtiäre relig1öse Gesellschaft se1n, in der alles in
ıhrem Leben und iıhren Entscheidungen allein die Exekution eınes Betehls 1St, der VO  -

einer zentralen Amitsstelle ausgeht. Sosehr die Kirche Institution, Amt und Vollmacht
kennt, wen1g 11l S1e deshalb eın autorıtäres und totalıtäres System se1n. Amt und
Institution siınd grundsätzlıch ein Teilmoment der Kıirche, nıcht ine letzte und
erstursprünglıche Größe, die dıe Geschichte der Kirche und das Walten iıhres Geıistes
totalıtär manıpulieren wollte. Das Amt versteht siıch VO  ’ vornherein als Diıenst
freien Charısma, als Dienst der Unterscheidung der Geıster, als Dıiıenst der Einheit
un: liebenden Gemeinschaft der vielen Charismen, die der eine, unmanipulierbare
Geist Gottes seıiner Kıiırche zibt Wenn iINAall ıne Demokratıe bei der vielfältigen Ge-
stalt, 1N der s1e verfassungsrechtlich auftreten kann, vielleicht ehesten noch negatıv
dadurch bestimmen kann, daß INa  (} Sagt, S1€e se1 dıe staatlıche Verfassung eines Volkes,
durch die jeder Wıille einer totalıtären Manipulation der Menschen verworten und
hintangehalten wird, dann kann InNan in einem sehr grundlegenden Sınn die Kirche
ine Demokratie CNNCH, weıl S1e grundsätzlıch das Nicht-Institutionalisierbare, Freıe
un! Charıismatische als eın inneres Wesensmoment sıch anerkennt.

Zweıtens 1St 1, dafß derjenıge, der die eschatologische Verheißung Gottes
tür die Kirche Christiı glaubt, davon überzeugt 1St, dafß der Geılst (jottes auch taktisch
im entscheidenden Augenblick und aut die Dauer die institutionelle Amtskirche davor
bewahrt, in einer totalıtären Weiıse das frei Charismatische 1n der Kirche nNntier-
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drücken oder manıpulieren. Eın solcher Glaube annn natürlıch auch wiıeder Ver-
suchung und Getfahr bedeuten, totalıtiäre endenzen 1n der Kirche nıcht
nehmen. Er 1STt aber dennoch 1n sıch berechtigt und impliziert auch die Hoffnung, daß
dıe mMı1t diesem Glauben selbst noch einmal gegebene Getahr nıcht übermächtig wird.
Dieser Glaube 1St auch durch die-Geschichte alNler bıtteren Enttäuschungen 11
einzelnen nıcht grundsätzlich desavouilert worden: Das frei Charismatische in der
Kirche bahnt sıch ımmer wiıeder einen Weg, schafftt sıch Raum und stellt auch das
Institutionelle und Amtliche in der Kirche 1n seiınen Dienst. Dieses Charismatische aber
bıldet 9 W as INa  - auf der Ebene der Kıiırche durchaus „Demokratisches“
ennen kann, zuma| tür 1ne dogmatische Ekklesiologie und auch nach dem Aus-
wels der Kirchengeschichte selbstverständlich ISt, da{ß nıcht 1LLU!T das Amt 1n der Kırche,
sondern auch jeder unbeamtete einzelne 1m „Demos“, olk Gottes, Einfallstor
des frei waltenden Geistes se1n kann.

Noch VO  - einem weıteren Aspekt kann ıne innere Verwandtschaft VO  3 recht
verstandener Demokratie und Kirche gesehen werden, und ZW ar VO  3 einer Eıgen-
üumlichkeit der Kirche her, die auf den ersten Blick eher das Undemokratische ıhr

kennzeichnen scheint. Die Kırche hat nach göttlichem und somıt unveränderlichem
echt eın Amt, das VO:  3 einzelnen Personen als einzelnen wırd. Das MUuU
nüchtern gesehen werden aller kollegialen Strukturen, die durch die Einheit
des Presbyteriums als kollegialer Größe mit dem Bischof 1ın der einzelnen Diözese Z1iDt.
Es oibt gewlsse Funktionen in der Kirche INa denke dıe primatıalen Vollmachten
eınes Ortsbischofs die VO  S der einzelnen Person des Amtsträagers wahrgenommen
werden mussen un letztlich nıcht auf einen kollektiven Entschlufß einer Gruppe ab-
gewälzt werden können, dafß der einzelne Amtsträger DUr der Exekutor des Ent-
schlusses einer solchen Gruppe oder der Gesamtheıt der Kırche ware

Dıiese Tatsache, dıe ZU Wesen der katholischen Kırche gehört, INas autf den ersten

Blick sechr undemokratisch aussehen. ber S1e 1St 1m Grund eın CGarant für echte Demo-
kratıe, 1n der nıcht 1Ur der Name, sondern auch die Sache der Demokratie gegeben ist.
Denn eınerseılts schließt dieser Personalismus (wenn WIr dıe gemeınte Sache bezeich-
1319  e dürfen) ıne „demokratische“ Wahl solcher personal handelnden Amtstrager nıcht
AusSs und präjudızıert auch grundsätzlıch nıchts einer Mitwirkung des Kır-
chenvolks oder seiner einzelnen Gruppen dem Zustandekommen der Entscheidun-
ZE eines solchen Amtsträgers. Umgekehrt 1St ein solcher Personalismus „1UTr1S divinı“,
der hiıer seiıner Wiıchtigkeit natürliıch nıcht weıter theologisch begründet werden
kann, ein Prinzıp des Widerstands die ekannten Gefahren und Schäden einer
Demokratie 1ın großen Gesellschaften, in denen ıne direkte Selbstregierung des Volks
durch sıch selbst, Z.U Beispiel durch Plebiszite ohne sıch verselbständigende Repräasen-
tatıon, nıcht oder 1ın weıtem Umfang nıcht mehr möglich 1St. In solchen Demokratien
1St dıe Gefahr cehr akut, daß Ial nıcht mehr weıß, eigentlich ıne Entscheidung
tällt, Wer die unabwälzbare Verantwortung tür ine solche tragt, WEn sich das
Glhied einer solchen Gesellschaft eigentlıch wenden muß, se1ne eıgene Meinung und
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Willensbildung wirklich eftizient eifisetzen können. Wo hingegen in einer Gesell-
schaft eın solcher Personalismus deutlich gegeben ist, der Amtsträger siıch nıcht VOL-

stecken kann hinter einer M Institution, ein wirkliches individuelles
Gewissen un ıne persönliche, unabwälzbare Verantwortung konkret appelliert
werden kann, mMa  w} noch weıß, W as Ursache und W as Wiırkung, W as Grund und
nıcht NAUr 5ymptom 1St, 1St das, W as Demokratie zutiefst will, nämlich die freie, aktıve
Mitwirkung aller Glieder der Gesellscha f} Leben dieser Gesellschaft, eher ermOg-
iıcht als 1in eıner Instıtution, 1ın der siıch jedes Moment als bloß abhängige Funktion
anderer Größen empfinden muß, 1n der der Wıille des einzelnen keinen deutlichen
Punkt mehr hat, auf den zıelen kann.

Unterschiede der Demokratie in der Kirche und 1n der Gesellschaft

Wenn WIr einıge Tatsachen der katholischen Ekklesiologie ZEeENANNLT haben, die ine
grundlegende innere Verwandtschaft VO  a} Demokratie und Kirche begründen, 1St
1U  - auf einen grundlegenden Unterschied aufmerksam machen, der besteht, Je nach-
dem InNan die rage der Demokratie die Kirche oder ıne profane Gesellschaft
stellt.

Dieser Unterschied, der verbietet, unbesehen alle „demokratischen“ Forderungen,
Modelle und Begründungen VO  3 eiıner profanen Gesellschaft aut die Kırche über-
tragen, 1St zunächst einmal dadurch gegeben, dafß nach katholischer Ekklesiologie die
Grundverfassung der Kirche göttlichen Rechts und unveränderlich ist. An diesem
Satz einer katholischen Ekklesiologie andert auch die Tatsache nıchts, dafß 1ine solche
Grundvertfassung der Kirche 1n ıhrer Geschichte zunächst unreflex gelebt wurde, 1in der
apostolischen eıt selber erst orm annahm und in einem dogmengeschichtlichen Pro-
zeß erst langsam in das reflexe Bewußtsein der Kirche erhoben wurde. Dieser Prozeß
dokumentiert sıch deutlich darın, dafß bis heute eigentlich keine geschriebene Ver-
fassung der Kirche iım Sınn der modernen Staatsverfassungen z1ibt Die Kirche hat 1ne
unabänderliche Grundverfassung, die in der göttlichen Offenbarung in Jesus Christus
vegeben 1St und einer demokratischen Willensbildung des Kirchenvolks nıcht Nnfier-

steht. Nun könnte ina  $ SagcNh, dafß auch ıne moderne Verfassung eines Staates, 1NSO-
tern diese den siıttlichen Anspruch auf Respekt gegenüber den Mitgliedern einer Ge-
sellschaf erhebt, 1n analoger Weiıse ZEWI1SSE Grundrechte des Menschen, letzte Prinz1i-
pıen des Naturrechts USW. VvoraussetZe, somıt auch eınen VO  } der freien Setzung der
Glieder der Gesellschaft unabhängigen Grund habe Damıt WUur:  ae  de zwischen einer
demokratisch geschaffenen Verfassung und ıhrem dem posıtıven Recht vorgeordneten
Grund eın analoges Verhältnis bestehen w 1e zwischen dem menschlichen, varıablen
Kirchenrecht un den etzten Strukturen der Kırche, die göttlichen Rechts sind.

ber diese Analogie darf doch den wesentlichen Unterschied zwıschen der Vertfafßt-
heit der Kırche und der staatlichen Verfaßtheit eiper Gesellschaf* nıcht verdunkeln.
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Relatıv sehr konkrete verfassungsrechtliche Strukturen der Kirche, die durchaus anders
gedacht werden könnten, siınd 1n der Kirche gyöttlichen Rechts, w1e 1n einer profanen
Gesellscha f} nıcht der Fall 1St. Welrlich xibt sıch die Gesellschaft hre Verfassung, die
Kırche oibt S1e sıch nıcht selbst: S1ie 1sSt ihr durch Gott 1ın Jesus Christus gegeben WOT-

den, auch ın Elementen, die durchaus der Welt geschichtlicher Bedingtheiten angehören.
Ob solche Elemente „1Ur1S divinı“, die sıch für die Kirche VO  3 der göttlichen ften-
barung 1m Christusereigni1s herleiten, schon „Verfassung“ in einem modernen Sınn des
Wortes genannt werden können oder ob Man, wenn überhaupt VO  z einer Verfassung
der katholischen Kırche, 1U  — VO Ganzen der rechtlich formulierten Verfaßtheit der
Kırche VO  - göttlıchem un menschlichem Recht sprechen kann, das mMag 1ne inter-
essante und auch nıcht unwichtige, aber An Ende doch 1U ine terminologische Frage
se1N, die hier nıcht mehr interessilert. Dies äandert auch die grundlegende Tatsache nicht,
daß in der römisch-katholischen Kirche nıcht alles dem demokratischen Belieben des
Kirchenvolks inklusıve seiner Amtsträger untersteht.

Damıt 1St schon iıne estimmte Grenze wen1gstens 1n einem formalen Sınn für die
Fragestellung nach der Demokratie ın der Kirche gegeben. Denn material 1St Ja durch
ine solche Grenzziehung über ine demokratische Struktur der Kirche noch nıchts
negatıv entschieden, SCNAUSO wen1g W 1e 1n dem Fall,; ıne profane Verfassung ZU

Beispiel die Abschaffung eines demokratischen Systems verbietet un 1n diesem Sınn
dem möglıchen Wıillen der Staatsbürger renzen Praktisch gyesehen 1STt jedoch
damıt schon ZESART, daß der 1mM Ersten Vatikanum ausgesagte Priımat des Papstes

seinem wirklich dogmatischen Wesen (was nıcht heißt 1n einer bestimmten geschicht-
liıchen Gestalt!) dem verfassungsschaffenden und verfassungsändernden Wıillen des
Kirchenvolks oder auch des Bischofskollegiums 1n Unterscheidung VO  ; seiner prima-
tialen Spitze nıcht untersteht.

Von da AaUuUS KOomMMen WIr Zu eiınem nächsten Aspekt, der eiınen grundlegenden7 ı aaaa A ° Da Unterschied 7zwischen der Anwendung der rage nach Demokratie bei der Kirche oder
bei einer profanen Gesellschaft deutlich macht. Wır haben schon davon gesprochen,
dafß 1m Unterschied Z profanen staatlichen Gesellschaft bei der Kirche hinsichtlich
mündıger Menschen iıne Zwangsmitgliedschaft nıcht gibt Ul'ld geben kann, weiıl S$1e
dem Wesen der Kirche als einer Gemeinschaft des Glaubens widerspräche, der wesent-

ıch 1Ur als treier ex1istieren kann. Damıt 1St 1N1UNn aber auch gegeben, daß ein Mensch,
der dem Glauben dieser Kirche 1n dessen eigentlicher dogmatischer Gestalt eindeutig
widerspricht, auch nıcht mehr 1 vollen Sınn Glied dieser Kirche 1St. Wenn un
1m Kirchenvolk oder auch bei Bischöten als einzelnen die Forderung eıner Verfassungs-
anderung der Kirche erhoben würde, die dem dogmatisch definierten Selbstverständnis
der römisch-katholischen Kirche widerspricht, ware keine Bewegung autf ıne Ver-
fassungsänderung innerhalb der Kirche hin gegeben, sondern ine Bestreitung dieser
Verfassung DO  > außen, da die Träger eiıner solchen Forderung gar nıcht mehr 1m vol-
len gesellschaftlichen Sınn der Kirche angehören würden. Das Phänomen, daß ansche1-
nend da und dort solche Tendenzen oder Forderungen bei katholischen Christen auf-
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CrELtEN; die dennoch “—”O  . sıch a4us nıcht AUS der Kiırche auszuwandern beabsichtigen un
Umständen kirchlichen Leben weıiter teilnehmen, äandert nıchts ın diesem

grundsätzlichen Selbstverständnis der Kirche über ihre grundlegende, dogmatisch
gebene Verfassung un der damıt gegebenen Grenze einer demokratischen Willens-
bildung in der Kırche, sOoOWweıt ine solche sich auf die Grundverfassung der Kirche
bezieht.

Man könnte natürlich die rage stellen, W 4S geschähe, wWenn ine große Mayorıität
des Kırchenvolks eventuel]l 10324 Miıtwirkung VO  3 Bischöfen 1U  ; doch be-
ganne, dieses dogmatische Selbstverständnis der Kırche bestreiten, un den Ver-
such unternähme, solche grundlegende Strukturen der Kirche, die bisher als dogmatisch
gültig verbindlich N, AaUuUS der Kirche auszuscheiden, Ww1e Zu Beispiel Ja auch
schon in früheren Zeiten der Kıirchengeschichte gyeschehen 1St. Auf diese rage kann
INnan 980858 antworten, daß eın solcher Versuch einer „demokratischen“ Revolution VO  3

die dogmatische un nıcht 9A0 R« die kirchenrechrtlich bindende Grund-
verfassung der Kirche gyeschichtlich immer ıne Getfahr bleibt.

Es Mu: daher betont werden, da{fß 1Ur dort Kirche als die römisch-katholische g-
geben iSt, das iırreversible (wenn auch 1n einem geschichtlichen Prozefßß ergriffene)
bisherige dogmatische Selbstverständnis der Kıirche ewahrt wird. Es gehört Ootwen-

dig ZuUuUr Hofftnung dieses Glaubens, da{fß immer, WenNn auch 1n einem Umfang, der
sehr varıabel se1in kann und sich nıcht immer auf ıne größere Zahl hın entwickeln
mufß, ein oylaubendes Kirchenvolk findet un: bewahrt, das die Kiırche als Sakrament
des Heıls der Welrt in deren Geschichte weıter bestehen äßt Dıie unerschütterliche
Hoffnung des Glaubens geht dahin, da der Geilst der Kirche siıch immer 1in einem
genügenden Maß eın diese Kirche gylaubendes olk als Leib dieser Kirche bereitet
und eben ine Revolution die Verfassung der Kirche VO  ; dem Maß und der
Art verhindert, dafß die alte Kirche nıcht mehr bestünde.

Eın weıteres Moment der katholischen Ekklesiologie verdeutlicht noch den grund-
legenden Unterschied 1n der Frage nach Demokratie, Je nachdem diese Frage auf die
Kırche oder auf die profane Gesellschaft bezogen wiırd. Wır wollen uns hier nıcht auf
die schwierigen Fragen einer christlich inspiırıerten Philosophie über Gesellschaft un
Staat einlassen un auch nıcht auf die Frage, ob und inwiefern der Träger einer
Vollmacht ın einer profan-staatlichen Gesellschaft 1n einem estimmten Sınn se1ne
Vollmachten auch nıcht eintach NUur VO  ”3 dem ıh wählenden olk erhält. ut jeden
Fall aber 1st T, dafß der Amtsträger 1n der Kirche seine eigentliıchen Vollmach-
ten nıcht einfach Nur als bloßer Exekutor der Befugnisse un des Wıllens des Kiırchen-
volks VO  3 diesem bezieht, sondern durch d1e Sendung VO  - Christus her das E9ange-
lium predigt, die Sakramente verwaltet und teilhat A dem Leitungsamt 1ın der Kirche.
Damiıt 15St nochmals eın Unterschied zwiıschen eıner proftfanen demokratischen Gesell-
chaft und der Kırche gegeben, der verbietet, das Modell einer profanen demokrati-
schen Gesellscha f} ohne weıteres auf die Kirche anzuwenden. T3iesa solcherart Unter-
schiede begründende Herkunfl der Vollmachten des hirchlichen Amltes DO  S C bfistu;



arl Ral;mer

schließt natürlıch nıcht AausS, sondern ein, dafß dieses Amt VOon vornherein LUTL denkbar
1St innerhalb des geheiligten Volks der Erlösten und Glaubenden un diesem olk
nıcht VO  a} außen gegenübertritt. Die Herkunft der Vollmacht VO  - Christus wider-
spricht also 1in keiner Weıse einer „demokratischen“ Findung und Bestallung des oll-
machtsträgers und der Tatsache, da{fß die Findung der Entscheidungen dieses Amtes VO

Wesen des Menschen und VO Evangelium her durch viele Normen und durch den
Geıist (Csottes 1n der Kırche bestimmt wird, dafß s1ie des Bezugs auf das Kirchenvolk
und auch aut dessen treie Willensbildung nıcht einfachn.

Berechtigung der Frage nach Demokratie 1in der Kirche

Unbeschadet dieser wesentlichen Difterenz, dıe eachtet werden muß, WEeNnNn die
Frage nach Demokratie in der Kirche gestellt wiırd, 1St ıne solche Frage durchaus S1INN-
voll ine solche Fragestellung bannn auf dıe Kiırche bezogen werden, weil die Gnade
und ıhre geschichtlıche Erscheinung in der Kırche, richtig verstanden und bezogen aut
deren reale Konkretheıt, dasjenige, W 4a5 WIr Natur ennen pflegen, als inneres Mo-
mMent sıch selber hat. Wenn und insotern Demokratie ıne Wesensforderung der
menschlichen Natur 1St, mındestens einmal ab einer bestimmten Phase geschichtlicher
Entfaltung dieser Natur, dann kann Demokratie für die Kirche nıcht chlechthin
Gleichgültiges se1nN, WECeNnNn die Kirche AUS Menschen besteht, die mıindestens 1ın der
jetzt gegebenen Phase der Entwicklung ihres Wesens legıtime Forderungen nach Demo-
kratie als Freiheit und aktıve Mitwirkung der Ausprägung ıhrer gesellschaftlichen
Formen stellen. Die Kirche als Glaubensgemeinschaft VO  3 Menschen muß als solche
ımmer se1n, daß s1e dıesen Menschen ın ihrer geschichtlichen Entwicklung entspricht.

Dazu kommt,; da{flß Ur sehr wen1ges 1in der Verfassung der Kirche 21Dt, W 4s ayırk-
ıch unveränderlichen göttlichen Rechts 1St, und da{fß dieses göttliche Verftassungsrecht ın
der Kirche selbstverständlich immer und unvermeidlich in konkreten geschichtlichen
Gestalten exıstlert, die selber nıcht eintach unveränderlich sind. Der Priımat des Pap-
stes ZU Beispiel 1St. „1UT1S dıvinı“ : damit 1sSt aber selbstverständlich 1n keiner Weıse
ZESAQT, da{ß dıie konkreten rechtlichen Gestalten und verwaltungstechnischen Weisen,
in denen un: denen dieser Primat sich heute konkret darstellt, dieser leiben-
den Gültigkeit des Prımats partiızıpieren würden. Wenn WIr dıe echte Geschichtlichkeit
des Menschen und auch der Kiırche wirklich voll nehmen, 1St nıcht einmal 5
da{ß WIr 1n einer Reflexion adäquat 7zwıschen dem Wesen und seiner geschichtlichen
un bedingten Erscheinung unterscheiden könnten. In welcher onkreten Gestalt 1m
Wandel der Geschichte sıch -dieses bleibende Wesen spater einma]l ZUT. Erscheinung
bringt, das können WIr Sar nıcht adäquat VOIAdUusSsSagch und projektieren. Dies bleibt
vielmehr der offenen, unmaniıpulierten Geschichte der Zukunft überlassen, daß
demokratische Tendenzen und Bestrebungen schr ohl jenen Kräften gehören
können, die ZU dauernden Wandel des konkreten Erscheinungsbilds eines bleibenden
Wesens beitragen.
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Wenn somıiıt die rage Demokratie in der Kirche? die Kirche gestellt wiırd, 1St
damıt die Frage gegeben nach einer ımmer geschichtlichen Synthese 7zwischen
dem bleibenden Wesen der Kirche und ıhrer konkreten geschichtlichen Gestalt, ZW1-
schen dem „1US divyinum“ un dem 1US humanum“, zwischen Menschlichem und (3Öött-
liıchem 1in der Kirche Gerade eın katholischer Christ un Theologe, der VO  3 einer
Dogmen- un nıcht NUr VO:  3 einer Theologiegeschichte des Glaubensbewußtseins seiner
Kirche weiß, der also [0324 das Bleibende seines Glaubens un seiner Kiırche 1Ur 1n
einer Geschichte un nıcht außerhalb ihrer hat, hat keinen Grund, sich VOrLr eıner
weitergehenden Geschichte des menschlichen Verfassungsrechts 1n der Kirche fürch-
ten. Er kann ıne Dynamıiık der Geschichte, die A einem demokratischen Willen
kommt, ftür die notwendig weitergehende Verfassungsgeschichte seiner Kirche gew1ß
nıcht VO  ; vornherein als illegitim ablehnen.

I1

Möglichkeiten einer demokratischen Fortentwicklung ın der Kirche

Strukturen der Mitwirkung den Entscheidungen des Amtes

Es handelt sıch dabei, noch ganz allgemeın gesprochen, nıcht sehr ine Ge
sinnung der Brüderlichkeıit, der Freiheit, der geistigen Toleranz, des radikalen Ernst-
nehmens jedes Amtes 1n der Kirche als eınes bloßen Dienstes olk Gottes, W 45

alles hier VvOorausgeSsetzt se1ın soll, sondern den Einbau VO  } gesellschaftlichen Struk-
un Instiıtutionen, die das einer christlichen und nıcht NUuUr bürgerlichen Mün-

dıgkeit herangewachsene olk Csottes Leben der Kirche wirklich aktıv mıtbestim-
INnen un teilnehmen lassen. Soweıit solche Strukturen und Institutionen rechtlicher
Natur sind, können S1e natürlich insofern als bloß menschliches un: damit veränder-
liches bzw. nıcht notwendiges echt in der Kırche bezeichnet werden, als S1e nıcht
immer bestanden haben, NEUu geschaften wurden oder schaften sind. ber 1STt
gleichzeitig betonen, daß solches Recht 1n der Kırche, das durch Gewohnheit oder
Ausdr eaa gesetzgeberischen Akt des Amtes in der Kirche esteht un deswegen
eben „1US humanum“ und nıcht unmittelbar A1US divinum“ 1st, damıt nıcht schon 1m
reinen Belieben des Amtes steht. Im olk der Kiırche bleibt nıcht ımmer ganz Un-
recht das Mißtrauen wach, da{fß menschliches Recht in der Kırche, weıl und insofern
VO Amt DESETZT werden muß, eigentlıch doch der Willkür des Amtes SLUTIS divını“
ausgeliefert und doch nıcht eigentlıch Recht sel,; das dem Kirchenvolk ine stabijle
Posıtion gegenüber den Entscheidungen des Papstes oder des Gesamtepiskopats yäbe.

Grundsätzlich aber iSTt dieses Mißtrauen dem menschlichen echt 1n der Kirche
gegenüber unberechtigt. Auch SOSCNANNTES blofß menschliches Recht ın der Kirche IYann
in einer estimmten geschichtlichen Sıtuation des Menschen und der Kirche von einer
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absoluten sıttliıchen Forderung oder soé‚ar VO S10 divinum“ der Kirche gefordert und
legiıtımıert se1n. FEıne bestimmte Zeitgestalt des bleibenden Wesens der Kirche als der
Gemeinschaft des freien Glaubens, der Hofinung und der Liebe kann 1n dieser eıt
und für S1e VO Wesen der Kirche her gewissermalsen ıne absolute Forderung bedeu-
ten Tatsächlich siınd auch unzählige Möglichkeiten VO  . rechtlichen Satzungen und Ent-
scheidungen durch das Amt der Kirche, die VO abstrakten Wesen dieses Amtes her
denkbar waren, n1ıe verwirklicht worden, weıl S1e eben nıcht Nur technisch, sondern

V A — auch sittlıch VO  w der konkreten Sıtuation und dem Lebensgefühl der Menschen der
Kirche her nıcht Jegıtim 11,. Umgekehrt haben sıch viele Strukturen und Institutio-
He  3 auch die sıch denkbare Willkür der einzelnen Amtsträger behauptet, ob-
ohl S1e sıch 1Ur menschlichen Rechts oder sind. Wenn mMa  3 also für die
Zukunft nach Strukturen und Institutionen menschlichen Rechts 1n der Kiırche Iragt,
die 1ıne aktıvere Mitwirkung des Kirchenvolks den Entscheidungen des AÄAmtes 1n
der Kirche ermöglichen sollen, dart 9908  - ein solches Bemühen nıcht VO vornherein mi1t
der Bemerkung diskreditieren, alle solche Strukturen und Institutionen lieben letzt-
ıch doch der freien Willkür des AÄAmtes „1UF1S divını“ in der Kirche ausgelieftert. ıcht
alles, W as abstrakt tormalrechrtlich möglıch 1St, 1St darum real möglıch. Die realen
Möglichkeiten des Amtes in der Kirche sind weıt über die inneren tormalrechtlichen
und sittlichen renzen solcher Amtsvollmachten hinaus durch dıe konkreten SituatiOo-

41
NECI, durch die unüberwindlichen Mentalitäten der Menschen der Kirche begrenzt und
lassen für dıe Möglıichkeiten Mitwirkens des Kirchenvolks 1m Leben der
Kiırche Raum, auch dieser Raum nıcht noch einma|l tormalrechrtlich abgesichert 1St
Das MU: ımmer bedacht werden, wenn WIr 1U  - eın Paarl zufälligen Einzelbeispie-|  .  ) len den Einbau VO  ; Instiıtutionen und Strukturen ZUgUuNsteEN einer richtig verstandenenz E Da Demokratisierung der Kıiırche bedenken wollena da Aa dn

M

Probleme echter La1envertretungen

Eıne Art VO  3 solchen Strukturen und Instiıtutionen 1St uns heute schon be-
kannt, weıl sSie schon langsam und tastend entwickelt wırd Ich meıne damıt global
all das,; W 4S als Pfarrausschußß, Laıienrat, Katholikenausschuß USW. ıne aktive Miıt-
wirkung und Mıtverantwortung der Laıen den Entscheidungen des Amtes der
Kırche institutionell ermöglichen sucht. Be1 aAll diesen Laıenvertretungen wırd
darauf ankommen, daß S1€, unbeschadet der Eigentümlichkeıit des bischöflichen Amtes,
eın echtes Mitbestimmungsrecht 1n der Kirche erhalten und dafß S1e VO her
gebildet werden, dafß s1e ine echte und selbständige Répräsentanz der Laıien in der
Kırche darstellen. Mıt beiden Forderungen nach echter und auch rechtlich verankerter
Mitbestimmung un: nach sachgerechter Zusammensetzung solcher Lalienrepräsentatio-
NCH sınd natürliıch viele Einzelprobleme gegeben, die hier nıcht selbst wıeder behandelt
werden können. Vieles muß Ja in solchen Dıngen 1n der Kirche anders gemacht werden
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als in profanen demokratischen Gesellschaftten. Man kann sich doch in der Kirche wohl
nıcht gut vorstellen, da{fß sich Parteıen zwiıschen diese repräsentativen Laiengrémien
und die einzelnen Christen schieben, dem einzelnen ine Willensbildung auf die
Kirche hın und ine sinnvolle Wahl seiner Vertreter ermöglichen. Wenn dies aber
in der Kirche untunlich erscheıint (obwohl INa  - darüber Ja auch noch einmal nachden-
zen könnte), dann 1St die rage der Wahl der Laienvertreter über kleine, LWa pfarr-
iche Gruppen hinaus, in denen INn  - sich leicht kennt, iıne schwierige Frage, zumal es
Ja nıcht mehr selbstverständlich 1St, da{fß der SoOgenNanntTteE Verbandskatholizismus be1 der
Bestellung solcher remıen ine Rolle spielt, die 1in 1W der Funktion der Parteien 1mM
Staat analog 1ISTt. Läßt INall aber solche die Laienschaft vertretenden remıen sıch nıcht
autf SÖherer Ebene durch die Verbände oder durch Berufung VO  3 oben bilden, weiıl
die Verbände bei iıhrem eigenen Verhältnis ZUr realen und ZanzZeCN Laienschaft und bei
ihren eigenen gesellschaftlichen Strukturen heute nıcht mehr ohne weıteres repräasen-
tatıv für die N Laienschaft handeln können und weıl die Berufung 1n eın solches
rtem1ıum VO  3 oben her auch noch einmal die Frage nach eıner wirklich echten Reprä-
sentatıon der Laienschaft aufwirft, dann 1sSt nıcht leicht N, w1e solche Laien-
gremıen auf der Ebene der Diözesen und arüber hınaus Z Beispiel auf der Ebene
einer Nationalkirche richtig gebildet werden können. Die Methode, das höhere Gre-
M1ıum einfach durch das Zusammenwirken der nächst darunterliegenden remıen
ılden, überzeugt ohl auch nıicht. So sind viele Fragen hinsichtlich der Laienrepräsen-
tatıonen und besonders hinsichtlich ıhrer Bildung noch ungelöst.

Dazu kommt das grundlegende Problem, das sowohl die Bildung dieser remıen
Ww1e auch ıhr echt autf Mitbestimmung gleichzeit1g berührt, dıe Frage nämlich, w1e eın
solches remıum einerseıits gebildet werden und andeln kann, da{ß S’ ım Rah-
iINenNn der Verfassung der Kirche „1UF1S divını“ und überhaupt des Dogmas der Kirche
bleibt un doch anderseıts gegenüber dem Amt i1ne wirklich eigene Inıtiatıve entfaltet
un uıne berechtigte kritische Funktion ihm gegenüber ausübt. Dıie Tatsache, daß dieses
richtige Verhältnis 7zwischen Amt un Laienschaft 1n der Kirche nıe Zanz aut institutio0-
nellem Weg und durch Rechtsnormen geregelt werden kann, sondern eın etztes Mo-
ment der Freiheit der Menschen und auch des Geistes der Kırche erfordert, sollte nıcht
davon abhalten, eın gesundes dialogisches Verhältnis zwischen Amt und Laienschaft
auch nach Kräften durch institutionelle Rechte Öördern. In diıesen Dıngen sind WIr
gew1ßß TSLT Anfang, und bedarf des Multes und des gegenselt1gen Vertrauens ”7 W1-
schen Amt un Laienschaft, hier weiterzukommen. Wenn sıch Amt und Laienschaft
in gegenseıtigem Mifßtrauen gegenüberstünden und in eiınem Kampf für ihre Rechte
sıch befänden, ın dem jede Seıite die andere als Feind der eigenen Rechte verstünde,
könnten AUS diesem Bestreben eıner Demokratisierung der Kirche durch die Schaffung
solcher Lai:engremien LU Streıt, Spaltung und 1mM besten Fall eın bürokratischer Appa-
Kr herauskommen, der 1LUFr für sıch selbst ınteressant ware. Es MU aut beiden Seiten
der christliche Mut, der Liebe un Hoffnung bedeutet, bestehen, der anderen Seite
einen Vorschufß Vertrauen einzuräumen, sıch gyegenselt1g helfen wollen

13
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Mitwirkung des Kirchenvolks bei der Bestellung der Amtsträger

Eıine andere Weıse einer möglichen und sinnvollen Demokratisierung der Kıirche
ohne Verletzung der Verfassung der Kirche A1Ur1S divinı“ gehört wohl, wWenNnn sS1ie u  7  ber-
haupt wieder einmal gegeben seın ollte, noch einer nıcht Banz nahen Zukunft Ich
meıne die Mıtwirkung des Kıirchenvolks der Bestellung des Amtsträgers, also

w1e ine Wahl der Amtsträger in der Kirche durch das Kirchenvolk selbst. Dıies
kann prinzıpiell keineswegs mMi1t der Grundvertfassung „1Ur1S divını“ der Kirche als
vereinbar bezeichnet werden. Denn hat 1n der alten Kiırche diese Möglichkeit SCH
ben und o1ibt wenigstens in bescheidenen Resten auch heute noch in der Einrichtung
der SOgENANNTIECN Patronate un 1N gewı1ssen Rechten ZU Beispiel der Gemeinden in
den Urkantonen der Schweiz bei der Bestellung ihrer Pfarrer und iın ähnlichen Ent-
scheidungen. Eın FEinflu(ßß des Kirchenvolks auf die „Bezeichnung“ (Desiıgnatıon) der
Amtsträger, also FA Beispiel der Ptarrer oder der Biıschöfe, 1St deswegen nıcht grund-
sätzlich C die Verfassung der Kırche, weıl Ja ıne solche Mitwirkung nıcht A US-

schließt, daß dıe Amtsvollmacht des „Gewählten“ VO  e} Christus und seiner ımmer
schon hierarchisch verfaßten Kiırche und nıcht eigentlich VO der zufälligen Menge der
Wiählenden als solcher kommt. Zudem kann i1ne solche Wahl partıkulärer Art, ol S1e
rechtliche Bedeutung in der Kirche haben, ımmer LLUT 1in ausdrücklichem oder still-
schweigendem Einvernehmen mMi1t der Ganzheit des Amtes, repräsentiert 1m (GGesamt-
episkopat dem Papst, geschehen. Umgekehrt aber schließen diese Voraussetzun-
SCH iıne echte Wahl, eın echtes Wahlrecht von „1UF1S humanı“ auch nıcht grund-
sätzlıch AUS.

Es soll U:  3 mM1t dieser grundsätzlichen Feststellung nıcht behauptet werden, dafß ine
echte „Demokratisierung“ der Kırche schon dadurch automatısch und sicher wirklich
gegeben ware, wenn Pfarrer oder Bischöfe VO Kirchenvolk gewählt würden und
diese Wahl nıcht mehr VO Amt in der Kirche allein getätigt WUur:  an  de Sehen WIr einmal
davon ab, da auch auf demokratische Weıse ungee1gnete Amtsträger bestellt werden
können und dafß Umständen auch ıne informelle, nıcht institutionalisierte,
cehr eftiziente Einflußnahme des Kirchenvolks auf dıe Wahl der Amtsträger geben
kann, würde dennoch der Wunsch nach einer Erneuerung der Beteiligung des Kır-
chenvolks der Bestellung der Amtsträger sotort die Frage aufwerfen, Ww1e denn
diese Wahl VvOorgeNOMIMM:! werden könne Be1 der Größe UNSEGELEGT heutigen Diözesen
und ohl auch der einzelnen Pfarreijien 1St praktisch kaum iıne plebiszitäre Wahl
denken, zumal der Großteil des Kirchenvolks wirklich nıcht iın der 1a28 se1ın kannn
beurteilen, ob die für die Amtsführung notwendigen Voraussetzungen und Eigenschaf-
ten be1 eiınem estimmten Kandıdaten gegeben sind. Kann 19808  - aber nıcht 1Nne€
plebiszıtäre Wahl denken, dann entsteht wıiıederum die Frage, welches das eigentlicheK a e eaa en k a Kirchenvolk repräsentierende rtem1ıum die Wahl vornehmen oll Mıt dieser schwie-
rıgen, vorhin schon erwähnten Frage 1St dıe weıtere verbunden, welche Katholiken
Vomn denjenigen, die 1M bürgerlich-standesamtlıchen Sınn Katholiken sınd, ernsthaft be]
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der Biläung solcher Wahlgremien mitwirken können. Denn Inan wird doch nıcht e1In-
fach jedem Katholiken, der 1mM standesamtlichen Sınn eın solcher ISt, 1n Wirklichkeit
1aber VO:  ( einer christlichen Gesinnung und einem kirchlichen Leben weıt entfernt ISt;
ohne weiıteres das Recht zubilligen, die Zusammensetzung solcher Wahlgremien mMIitzu-
bestimmen, welches Recht ein solcher aber se1nes kırchlichen Desinteresses viel-
leicht gerade in Anspruch nehmen würde, Sanz unkırchliche Tendenzen durchzu-
SErZEN:

Von solchen Überlegungen her wırd ohl verständlich, dafß das Bestreben, der
Laienschaft ıne Miıtbestimmung be] der Wahl der Amtsträger 1n der Kirche eiINZU-
raumen, noch auf ine nıcht Sanz nahe Zukunft zielt Wenn sıch 1 Lauf der Entwick-
lung, dıe sıch schon Jangsam abzeichnet, dıe Kirche Aus eıner Volkskirche mehr in ine
Kirche der uSs personalem Entschlu{fß Glaubenden wandelt, werden vielleicht kirchlich-
gesellschaftliche Voraussetzungen entstehen, die ıne solche Wahl viel leichter, Ja SOZaAaL
fast selbstverständlich machen werden.

rel gebildete kıirchliche Gemeinschaften als Möglichkeit echter Demokratisierung

iıne weıtere Möglichkeit einer echten und sinnvollen „Demokratisierung“ der
Kırche 1sSt weni1gstens für die Zukunft vielleicht darın gegeben, daß die Kirche als
1özese un darüber hinaus) kleine, frei und unabhängig VO Territorialprinzip sıch
bildende Gruppen VO  } Christen als eigentliche christliche Gemeinden mi1t einer SEWIS-
SC1I institutionellen Festigkeıit und MmMI1t Rechten anerkennt, w1e S1e bısher NUur Pfarreien
hatten. Bisher trıtt doch der einzelne Christ in eın konkretes gesellschaftliches Verhält-
n1s ZUr Kırche mehr oder wenıger ausschließlich mittels der territorialen Pfarrei. Diese
1St VO  ; oben gebildet als administratıver Sprengel einer Diözese, un WAar nach dem
Territorialprinzıp. Wenn aber die Diasporasıtuation der Kırche noch mehr wächst,
gesellschaftlich deutlicher in Erscheinung trıtt, WenNnn dahın kommen ollte, daß viele
Pfarreien Sar nıcht mehr VO  e} oben her miıt einem Pfarrer besetzt werden können, dann
xönnte doch ine Sıtuation eintreten, 1n der die Amtskirche dıe freie Bildung VO  - Ge-
meınden VO Christen außerhalb des eigentlichen Territorialprinz1ıps nıcht 1Ur duldet,
sondern für wünschenswert halten MU: Solche freıi durch Inıtıatıve VO  } her gE-
ildete Gruppen könnten durchaus ıne genügende Stabilität und Institutionalität
yewınnen.

Sıe könnten dann (wenn WIr eın wen1g schöpferische Phantasie walten lassen dür-
f{en) sıch Umständen Aaus ihrer Mıtte einen „Altesten“ (Presbyter) wählen, der
durch sakramentale Weihe VO  - seıten des Bischofs Z eigentlichen priesterlichen Vor-
steher einer solchen Gemeinde bestellt würde. Eın solcher Priester müßÖte natürlich
ZeW1sse Voraussetzungen einer christlichen Lebensftührung und eines theologischen
Wıssens haben, brauchte aber doch nıcht notwendigerweise W 1e€e die heutigen Priester
im Stil eines akademisch tormierten höheren Staatsbeamten ausgebildet se1n. Stellt
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ina  =) sich einmal 1ine solche Gemeinde VOTr, dann ware das Problem der Demokratisie-
rung der Kirche auf der Gemeindeebene ohl VO  n} selbst gelöst.

uch in dieser Hinsicht wiırd INnan a  n müussen, dafß sıch vielleicht noch ine
Zukunftsmusıiık handelt, vielleicht ine Zukunft, deren Voraussetzungen Sal nıcht
sonderlich erfreuliıch waren, aber doch ine Zukunft, die INa  ; nıcht ohne weıteres
als iırreale Phantasıie VO  - vornherein ablehnen kann. Je mehr sıch dıe Diasporasıtua-
tion der Kirche verschärft, u11l mehr drängt doch vielleicht die Geschichte die Kirche
1n ine solche Zukunft hineıin, in der ıne verantwortliche Mitwirkung der anzech
noch vorhandenen Laijenschaft für die Kirche ıne absolute Notwendigkeit wird.
Dann werden sıch ohl viele konkrete Probleme der SOgENANNTLEN Demokratisierung
von selbst lösen, weıl dann das Amt dem Laıen 1n der Kirche nıcht mehr sehr als
ine vorgegebene Größe erscheinen wiırd, sondern als9 das cselber 11 und das
VO  3 vornherein durch seinen eigenen Willen und seiınen frejen Glaubensgehorsam auf
Kirche hın wiırd. ıne Autorität, deren reale Exı1istenz und Eftizienz gELrFagenN
1St VO  ; denen, die siıch ıhr frei unterstellen, bietet eigentlich keine wesentlichen Pro-
bleme hinsichtlich des „Demokratischen“ 1n einer solchen Gesellschaft.

Auch WeNnn dıe kırchliche Autorıität sıch nıcht VO  - dem frejen Vergesellschaftungs-
willen der einzelnen herleitet, wırd in der Zukunft mehr als jetzt iıhre Exıistenz und
reale Eftizienz VO  - dem freien Glaubensgehorsam der Glieder seıin und
eıinen schlechten Antagonısmus 7zwischen Amt und Kirchenvolk verschwinden lassen
ZUgUNSTICN einer gesunden Polarıtät 7zwıschen diesen beiden Größen. FEın solches
Verhältnis könnte ehesten und trühesten in solchen christlichen Gemeinden ein-
geübt werden, die sıch mM1t Zustimmung des Amtes ohl langsam VO  - her bil-
den werden.

Pluralismus und öftentliche Meınung als Voraussetzungen demokratischer Haltung

Auf eıinen weıteren Aspekt einer sinnvollen „Demokratisiérung“ der Kirche se1 eben
noch autmerksam gemacht. Schon Pıus X . hat die Notwendigkeit einer öftentlichen
Meınung ın der Kirche betont. Eıne solche öffentliche Meınung annn nıcht geben,
WeNnNn INa  } S1e Von vornhereıin denkt als unısonen Applaus für al1 das,; W as VO: Amt

! der Kiırche her beschlossen oder gewünscht wiırd. Soll iıne öffentliche Meınung ıne
| solche in der Kirche und der Kırche se1n, muß s1ie sich selbstverständlich 1im Rahmen

des eiınen und verpflichtenden Bekenntnisses der Kirche und auch innerhalb einer
grundsätzlıchen Bereitschaft ZU Gehorsam gegenüber der Leitungsvollmacht des Am-
LEeSs in der Kirche halten. Das bedeutet aber weder, daß keine ernsthaften theologi-
schen Meinungsverschiedenheiten in der Kirche geben könne, noch dafß VO  - vornherein
un grundsätzlich der Fall auszuschließen ware, 1n dem eın Christ mıiıt Berufung aut
se1n Gewiıssen den Gehorsam gegenüber eiınem W Aar gut gemeınten partikulären
Gebot eiınes kirchlichen Amtsträgers verweıgert, weıl dieser Christ dieses Gebot



Demokratie ın der Kirche?
der „bona fides;‘ des Amtsträgers als unvereinbar m1t der éerechtigkeit oder Liébe
eräch1;en muß An solche Dissonanzen 1n der Kirche müssen WIr u1ls vewöhnen. Wır
mussen verstehen lernen, da{fß Spannungen die Einheit des Bekenntnisses, den Wil-
len ZU Gehorsam un die Liebe nıcht autheben mussen. Beide Seiten mussen sıch
daran gewöhnen: das AÄmt, das nıcht meılınen darf; in der Kirche se1 Ruhe die und
letzte Bürgerpflicht; die Laien, die nıcht meınen dürfen, Cn der grundsätzlichen
Möglichkeit VO  w} theologischen Meinungsverschiedenheiten und auch VO  ; partikulärer
Gehorsamsverweigerung se]en Willkür 1m theologischen Denken und grundsätzliché
revolutionäre Aufsässigkeit das Amt die idealen Haltungen.

Ist einmal dieses Verständnis für einen gewissen Pluralismus in der Kirche ; und iın
ihrer öffentlichen Meıinung eingeübt un selbstverständlich geworden, dann wiırd auch
He faire demokratische Haltung VO  a’ beiden Seiten her eichter tallen und besser
praktiziert werden können.
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